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Ziel der Planung ist es, eine geordnete städtebauliche Entwicklung auf Grundlage
des  Baugesetzbuches  zu  ermöglichen,  eine  marktgerechte  Bebaubarkeit  des
Geländes herbeizuführen und eine wohnbauliche Entwicklung in die Planung und
die  Gegebenheiten  zu  integrieren.  Das  Konzept  sieht  eine  Arrondierung  der
vorhandenen Ortslage vor. Durch die wohnbauliche Entwicklung dieser Flächen
kann  eine  sinnvolle  Abrundung  des  Siedlungskörpers  und  Ausbildung  eines
Siedlungsrandes erzeugt werden.

 Eine für den Standort angemessene bauliche Nutzung mit  Wohngebäuden ist
planerisches Ziel, welches sich auch aus dem Leitbild der Stadt Kerpen ableitet.
Durch  die  Planung  soll  dem  Bedarf  an  günstigen  und  gut  gelegenen
Wohnungseigentum  in  Form  von  Einzel-,  Doppel-  und  Reihenhäusern  sowie
zwischen dem Kreuzungsbereich Brüsseler Straße/Stiftstraße und dem geplanten
Kreisverkehrsplatz an Geschosswohnungsbau Rechnung getragen werden.


